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Zur Frage der Zulässigkeit der Abschiebung von Menschen mit HIV oder AIDS 
in den Libanon 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 17. Januar 
1990 die Kleine Anfrage namens der Bundesregierung wie folgt 
beantwortet: 

Im Libanon tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Eine Abschiebung von 
Menschen in den Libanon kommt nach Ansicht der GRÜNEN schon des-
halb grundsätzlich nicht in Frage, weil dadurch das Menschenrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit gefährdet wird. Gegenüber die-
sem Menschenrecht müßte auch jedes etwaige Interesse der Bundes-
republik Deutschland an einer Abschiebung eines Menschen in den 
Libanon zurücktreten. 

Nach Informationen von AIDS-Hilfe-Organisationen gibt es Überlegun-
gen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, selbst gegen an 
AIDS-Erkrankte HIV-Infizierte aus dem Libanon aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen einzuleiten. Nach übereinstimmenden Auskünften der 
Botschaft des Libanon in Bonn, des Auswärtigen Amtes und von medico 
international „ist eine Spezialbehandlung und -betreuung von AIDS-
Patienten im Libanon derzeit nicht möglich." (Auskunft des Auswär-
tigen Amtes). 

The Terrence Higgins Trust berichtet aufgrund von Informationen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO und des Internationalen Roten 
Kreuzes, daß sich die Gesundheitsfürsorge im Libanon gegenwärtig auf 
die Behandlung kriegsbedingter Verletzungen beschränke. Behandlung 
von Krankheiten ist nur in Beirut möglich. Das Rote Kreuz versorgt im 
Christlichen Teil von Beirut die Hospitäler. Es hat keine Spezialkennt-
nisse bei der Behandlung HIV-bedingter Erkrankungen. Eine Behand-
lung eines mohammedanischen AIDS-Kranken durch Muslim-Organi-
sationen scheint unwahrscheinlich zu sein, da AIDS von diesen Organi-
sationen als Strafe Gottes be trachtet wird. Medico international berich-
tet, daß die neueste Ausgabe des MIMS Middle East AZT und Pentame-
din, zwei AIDS-Präparate, nicht aufweist. 

Mit einer Organisierung der entsprechenden Medikamente für in den 
Libanon abgeschobene AIDS-Kranke kann deren angemessene medizi-
nische Versorgung in ihrer Heimat aber regelmäßig nicht sichergestellt 
werden. Die Behandlung einer HIV-Infektion im fortgeschrittenen Sta-
dium ist daher unvergleichbar mit anderen chronischen Krankheitsbil-
dern, bei denen eine andauernde medizinische Behandlung indiziert ist, 
z. B. bei der Insulingabe für Diabetiker. Bei AIDS geht es um die 
Prophylaxe noch nicht eingetretener Komplikationen einerseits und die 
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Behandlung einer Vielzahl verschiedener auftretender Krankheits-
symptome andererseits. Da die hierbei einsetzbaren Therapeu tika (AZT, 
Pentamidin etc.) erwiesenermaßen nicht unerhebliche Nebenwirkungen 
hervorrufen, ist eine ständige fachärztliche Kontrolle erforderlich. Diese 
ist nach unseren Informationen im Libanon nicht möglich, und daher 
bedeutet eine Abschiebung von AIDS-Kranken in den Libanon die In-
kaufnahme einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes, eine 
Erhöhung ihrer Leiden und einen verfrühten Tod. Nach Ansicht der 
GRÜNEN stellt diese Abschiebepraxis faktisch ein Todesurteil für die 
Kranken dar. 

1. Welche Bundesländer schieben gegenwärtig AIDS-Kranke oder 
HIV-Infizierte in den Libanon ab? 
Wie viele AIDS-Patienten oder HIV-Infizierte wurden bereits in den 
Libanon abgeschoben? 

Eine ausdrückliche Abschiebungsregelung, die allein auf Fälle 
der HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung abstellt, hat kein Bun-
desland getroffen. 

Nach Mitteilung der Länder ist dort kein Fall bekannt, in dem ein 
AIDS-Kranker oder ein HIV-Infizierter in den Libanon abgescho-
ben wurde. 

2. Hält die Bundesregierung diese Praxis im Hinblick auf das Men-
schenrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit angesichts der 
fehlenden medizinischen Versorgungsmöglichkeiten für AIDS-
Kranke für zulässig? 

Die Antwort erübrigt sich (s. Antwort zu Frage 1). 

3. Was hat die Bundesregierung unternommen, um eine Abschiebung 
von AIDS-Kranken in den Libanon zu verhindern? 
Ist die Bundesregierung bereit, auf die Länder dahingehend einzu-
wirken, daß auf eine Abschiebung von AIDS-Kranken oder HIV

-

Infizierten in den Libanon verzichtet wird? 
Falls nicht, wie begründet sie ihre Haltung? 

Aus den zu Frage 1 dargelegten Gründen bestand und besteht für 
die Bundesregierung bisher kein Anlaß, wegen einer Abschie-
bung von AIDS-Kranken in den Libanon auf die Länder einzuwir-
ken. Im übrigen obliegt die Ausführung der ausländerrechtlichen 
Vorschriften gemäß Artikel 83 Grundgesetz den Ländern als 
eigene Angelegenheit. Eine Maßnahme der Abschiebung wird 
von den Ländern angeordnet und durchgeführt, soweit sie recht-
lich geboten und humanitär vertretbar ist. Einer Einwirkung der 
Bundesregierung auf die Länder bedarf es daher nicht, auch 
soweit es um die Frage einer etwaigen Abschiebung von AIDS

-

Kranken oder HIV-Infizierten in den Libanon geht. 

4. Falls die Bundesregierung eine Abschiebung von AIDS-Kranken 
nicht in jedem Fall  ausschließen will, unter welchen Bedingungen 
hält sie diese für zulässig, und welche Rolle spielt hierbei das Recht 
auf Leben oder körperliche Unversehrtheit der AIDS-Kranken? 

Die Frage stellt sich für die Bundesregierung nicht, da — wie 
bereits in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt — die Entscheidung in 
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ausländerrechtlichen Einzelfällen in die Sachkompetenz der Län

-

der fällt. Bei dieser Entscheidungsfindung spielt auch das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit der AIDS-Kranken eine 
Rolle. 

5. Falls die Bundesregierung eine Abschiebung von AIDS-Kranken in 
den Libanon nicht in jedem Fall ausschließt, welche neuen Informa-
tionen hat die Bundesregierung über medizinische Versorgungs-
möglichkeiten für AIDS-Erkrankte im Libanon? 

In welchen Krankenhäusern im Libanon gibt es medizinisches Perso-
nal mit dem notwendigen Spezialwissen zu AIDS? 

Seit wann, und über welche Organisationen sind z. B. AZT oder 
Pentamedin für die medizinische Behandlung verfügbar? 

Unter erneutem Hinweis auf die Länderzuständigkeit in auslän-
derrechtlichen Einzelfällen wird mitgeteilt, daß Informationen 
über die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten für AIDS

-

Kranke im Libanon der Bundesregierung aufgrund der bekannten 
dortigen politischen Lage gegenwärtig nicht vorliegen. 




